
Grenzen amtlicher Füllmengenkontrollen

Regelmäßig fordert die Arbeitsgemeinschaft der Verbrau-

cherverbände (AgV) die Wiedereinführung des Mindest -

mengenprinzips. Die leicht nachvollziehbare Auffassung

stellt einen durchaus verbraucherfreundlichen und den Voll-

 zug vereinfachenden Vorschlag dar. Die von der AgV vorge-

tragenen Bedenken zum Mittelwertprinzip bestätigen die seit

mehreren Jahrzehnten festgestellte einseitige Ausnutzung der

gesetzlichen Vollzugspraxis zum Nachteil der Verbraucher.

Umfang Personal zusätzlich einstellen, um jährliche Füllmen-

genkontrollen in jedem Abfüllbetrieb vorzunehmen. 

Mit der Einführung des Mittelwertprinzips in der Fertigpackungs-

 verordnung aus dem Jahre 1972 hat man einer noch in der

Entwicklung befindlichen Abfülltechnik Rechnung getragen. 

Insofern galt es, für eine noch nicht ausgereifte Abfüll- und

Wägetechnik eine Rechtsgrundlage zur Verfügung zu stellen,

die vor 1972 fehlte.

Präzise Abfülltechnik führt nicht 

zu einer Absenkung der Beanstandungen

Inzwischen hat sich in der Abfüll- und Wägetechnik ein er-

staunlicher und nicht zu erwartender Fortschritt eingestellt.

Mit ausgereifter und hoch entwickelter Technik ist es den

Herstellern von Fertigpackungen heute durchaus möglich,

mit sehr geringen Schwankungsbreiten ihre Produkte quasi

auf das Gramm genau abzufüllen, so dass Beanstandungs-

quoten von deutlich unter 1% möglich wären. 

Umso mehr verwundert es, dass der technische Fortschritt

nicht dazu führt, die Zahl der Verstöße erheblich abzusen-

ken. Obwohl modernste Wägetechnik inzwischen zu einem

sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis eingesetzt wird, weist

die Jahresstatistik über festgestellte Beanstandungen Ver-

stoßquoten gegen die Mittelwertforderung seit vielen Jahren

nicht unter vier Prozent aus. Damit ist die Unschuldsvermu-

tung im Sinne „einmaliger Ausrutscher“ der Hersteller auf

der Strecke geblieben und vorsätzliche Unterfüllung muss

begründet vermutet werden. 
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Offensichtlich versagt das Unrechtsbewusstsein, wenn

hochgenaue Wägetechnik zu eigenen Gunsten genutzt wer-

den kann. Die Versuchung, zu täuschen ist einfach zu groß. 

Zwei Varianten werden diskutiert: Mindestmengenprinzip –

eine Packung ist mindestens mit der Menge befüllt, die an -

gegeben ist – und Mittelwertprinzip – im Mittel müssen die 

Packungen die angegebene Menge enthalten; d. h. unterfüllte

Packungen werden durch andere überfüllte ausgeglichen.

Die Väter der Fertigpackungsverordnung haben 1972

nicht absehen können, dass der technische Fortschritt in 

der Abfülltechnik sich so rasant entwickeln würde. Ebenso

wenig war die Zunahme von Fertigpackungsarten in der Höhe

absehbar. Allein in NRW werden ca. 55.000 verschiedene

Fertigpackungsarten und mehr als 36.000 Backwaren her-

gestellt. Derzeit werden entsprechend der Personalausstat-

tung des LBME NRW ca. 12 Prozent dieser Fertigpa ck ungs-

arten sowie Backwaren eichamtlich kontrolliert.

Einerseits ist die Eichverwaltung gemäß hoheitlichem Geset-

zesauftrag zu einem gerechten und flächendeckenden Voll-

zug verpflichtet, der angesichts der zeitaufwändigen Füllmen-

genkontrollen lediglich die Überprüfung von ca. 12 Prozent

aller in NRW produzierten Fertigpackungsarten erlaubt. An-

dererseits kann die öffentliche Hand nicht in angemessenem
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Der personelle Abbau in der Eichverwaltung wird von den

Verbraucherschutzverbänden und den Medien bedauernd kri-

tisiert. Gleichwohl wird dieser Abbau von betroffenen Kreisen

der Industrie frei nach dem Motto „keine Kontrollen – keine

Beanstandungen – keine Gebühren“ uneingeschränkt be-

grüßt. 

Wohl wissend, dass die Gefahr, bei eichamtlichen Kontrol-

len aufzufallen, umso geringer ist, je weniger amtliche Kon-

trolleure zur Verfügung stehen, verschaffen sich die schwar-

zen Schafe unter den Herstellern durch vorsätzliche Unter-

füllung Gewinne in Millionenhöhe. Und dies schon bei Un-

terfüllungen von wenigen Gramm je Packung. Man glaubt

es kaum: hoch genaue Wägetechnik ermöglicht gezielte Un-

terfüllungen. 

Welchen Schutz bietet das Europarecht 

Es bedurfte nur weniger prozessualer Auseinandersetzun-

gen am europäischen Gerichtshof, um dem Leitbild des

„mündigen und aufgeklärten“ Verbrauchers Leben einzu -

hauchen. Der Begriff des mündigen und aufgeklärten Ver-

brauchers war für die laufende Rechtsprechung sehr wich-

tig. Der freie Warenverkehr in der europäischen Handels-

zone soll ohne Handelshemmnisse ablaufen. 

Die europäische Rechtsprechung hat sich damit vom „alten“

Leitbild des flüchtigen und unaufgeklärten Verbrauchers ent-

fernt. Hierdurch wurden wirtschaftlich interessante Gestal-

tungsspielräume im europäischen Warenverkehr eröffnet.

Die Packungsgestaltung und nationale Eigenheiten der Pro-

dukte hatten in den Hintergrund zu treten, weil der aufge-

klärte und mündige Verbraucher sich vor dem Kauf inf or-

mieren kann. 

Das „alte“ Leitbild des flüchtigen und unaufgeklärten Ver-

brauchers machte es erforderlich, dass eine normierte 

Packungsgestaltung in bestimmter Reihung der Nennfüll-

mengen ein Schutz vor Übervorteilung bietet, weil die Er-

wartung des Verbrauchers durch den vorangegangenen 

Erwerb von Produkten des täglichen Bedarfs geprägt wird.

Zum Schutz des Verbrauchers hatte die vom europäischen

Verordnungsgeber ins Leben gerufene Etikettierungsricht -

linie das erklärte Ziel, Verbraucher vor Irreführung hinsicht-

lich Art, Aufmachung, Menge, Beschaffenheit und Herkunft

etc. zu schützen. Dieses Ziel ist durchaus als ehrenvolle 

Absichtserklärung anzuerkennen, die sich leider nur auf 

Lebensmittel beschränkt. Das entscheidende Manko dieses

Regelwerks ist jedoch die unterlassene Einbindung des 

sog. Bestimmtheitsgebotes, die Anwälte dazu nutzen, Buß-

gelder für Ihre Mandanten abzuwenden. An keiner Stelle der

Etikettierungsrichtlinie findet sich der für die Umsetzung desDurch den Begriff des mündigen und aufgeklärten 

Verbrauchers kann die Rechtsprechung nunmehr 

davon ausgehen, dass ein solcher Verbraucher vor 

seiner Kaufentscheidung die auf den Produkten aus -

gewiesenen Informationen gebührend zur Kenntnis

nimmt und seine Kaufentscheidung danach ausrichtet.

Verbrauchertäuschung: Statt Einzelfolie pro Reiniger-Tab nun weit mehr Außenverpackung.



Bestimmtheitsgebotes entscheidende Zusatz, dass fahrläs-

sige Irreführung des Verbrauchers eine bußgeldbewehrte

Ordnungswidrigkeit darstellt, die schlimmstenfalls bei Vor-

satz den Vorwurf einer Straftat nach sich zieht. Nur durch

die Umsetzung des Bestimmtheitsgebotes in gesetzlichen

Regelwerken werden diese Sanktionen wirksam.

Beschwerdemöglichkeiten der Verbraucher 

Zweifelsohne ist der europäische Verordnungsgeber offen-

sichtlich davon ausgegangen, dass der mündige und aufge-

klärte Verbraucher die Angaben der Verpackung vor dem

Kauf eingehend zur Kenntnis nimmt. D. h. ein solcher Ver-

braucher muss selbstverständlich davon ausgehen können,

dass die Angabe zur Nennfüllmenge auf den Verpackungen

korrekt ist und der Inhalt mit der ausgewiesenen Nennfüll-

menge übereinstimmt. Gleiches gilt ebenfalls für die übrigen

Kriterien, wie Aufmachung, Menge, Beschaffenheit und Her-

kunft etc. Der mündige und aufgeklärte Verbraucher muss

sich spätestens dann getäuscht fühlen, wenn er z. B. Abwei-

chungen zum Nenngewicht ermittelt, obwohl der Aufdruck

auf der Verpackung etwas anderes verspricht.

Eine solche Überraschung ist den Herstellern von „Mogel-

packungen“ dann besonders gut gelungen, wenn die Um-

hüllung des Produktes den Blick auf den Inhalt verwehrt und

eine größere Produktmenge vortäuscht. Selbstverständlich

wird damit der aufgeklärte Verbraucher durch die Aufmachung

des Fertigproduktes irregeführt. Die Beschwerdemöglichkei-

ten sind in ihrer Wirkung verschwindend gering, wenn nicht

gar wirkungslos. Auffällig gewordene Mogel packungen aus

einem EU-Mitgliedsstaat sind über die zuständige Eichver-

waltung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie zu melden, das dann die Problemfälle in der EU-Kom-

mission vorträgt. Eine wunderbare Situation für den Herstel-

ler von Mogelpackungen. Schlimmstenfalls werden von der

Kommission milde Rügen ohne ordnungsrechtliche Konse-

quenzen für den Hersteller erteilt. 

Möglichkeiten der Eichämter

Die in Deutschland zuständigen Eichverwaltungen handeln

nach den geltenden Rechtsvorschriften (Eichgesetz, Eich ord-

nung und Fertigpackungsverordnung etc.). Die Fertigpackungs-

verordnung stammt aus dem Jahre 1972 und wur de seitdem

nicht dem Fortschritt in der Abfülltechnik angepasst. 

Das Kernstück der Überwachungshandlungen ist die sog.

auf dem Mittelwertprinzip basierende statistische Füllmen-

genkontrolle, die aus der statistischen Qualitätskontrolle

stammt. Maximal 125 einzelne Fertigpackungen eines be-

stimmten Loses werden als Stichprobe einzeln gewogen,

um den Mittelwert, die Standardabweichung und den oberen

Vertrauensbereich des Mittelwertes zu bestimmen. Gleich-

zeitig werden im Rahmen dieser Überprüfung die Einhaltung

von bestimmten Toleranzgrenzen (Tu1 und Tu2) überwacht.

Das statistische Verfahren begünstigt den Hersteller

von Fertigpackungen, weil in Einhaltung der vorgenannten

Toleranzgrenzen es dazu kommen kann, dass eine Tafel

Schokolade mit 100 g Nenngewicht 91g wiegen darf – also

9% weniger –, ohne dass der Hersteller zur Rechenschaft

gezogen werden kann.
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Eine weitere Überraschung erlebt der Verbraucher 

insbesondere dann, wenn er feststellen muss, dass 

das erworbene Produkt in einer überaus großvolumigen

Verpackung präsentiert wird. Zu sei-

ner Verblüffung wird der Verbrau-

cher häufig feststellen, dass Fertig-

produkte nur zur Hälfte oder etwas

mehr befüllt wurden.


